
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKALE BILDUNGSPLANUNG 
Vertrag über die Durchführung einer Kooperation im Rahmen des Projektes „SportVerein und 

Schule / oder Kindertageseinrichtung“ 
in der Universitätsstadt Marburg 

 
PRÄAMBEL 

Die Universitätsstadt Marburg hat sich das Ziel gesetzt, das Sportangebot an Schulen und in Kinderta-
geseinrichtungen auszuweiten und zu verbessern. Daher sollen Kooperationen zwischen diesen Ein-
richtungen und Marburger Sportvereinen gefördert werden.  
Es geht vorrangig um die Schaffung von besonders qualifizierten, bewegungsorientierten Angeboten 
für Mädchen und Jungen, die den obligatorischen Schulsportunterricht oder den Bewegungsalltag in 
Kindertageseinrichtungen zusätzlich bereichern sollen.  
 

FÖRDERBEDINGUNGEN 
1. Ein Konzept mit Projektbeschreibung des Marburger Vereins für die Kooperationen muss vorhan-
den sein und mit dem Fachdienst Sport der Stadt Marburg abgestimmt werden. Anträge für das Pro-
jekt bzw. Kooperationsvorhaben sind beim FD Sport einzureichen. Die Projektbeschreibung und der 
Antrag auf Zuschuss muss immer vor Beginn der Kooperation beantragt werden. Die Projektbeschrei-
bung und der Antrag auf Zuschuss garantieren keine automatische Übernahme der entstehenden 
Kosten durch die Stadt Marburg.  
 
2. Erst nach erfolgtem Zuwendungsbescheid durch die Stadt Marburg kann die Kooperation durchge-
führt werden. Es sind immer Anwesenheitslisten über die Teilnehmer/innen zu führen. Diese sind mit 
der Projektauswertung vorzulegen.  
 
Die mit dem Zuwendungsbescheid übersandten Unterlagen zum Nachweis über die durchgeführten 
AG sind zu beachten.  
3. Nach Beendigung der Kooperation ist die Projektauswertung beim Fachdienst Sport der Stadt Mar-
burg jeweils bis zum 30.10. d.J. und zum 30.04. d.J. vorzulegen. Die Vorlage der Projektauswertung 
ist Voraussetzung für die Genehmigung eines Folgeantrages.  
 
4. Die Arbeitsgemeinschaften werden den Vereinen mit 30,- € pro Einheit (90 Minuten) vergütet. Die 
Summe kann im Einzelfall erhöht werden, wenn aufgrund einer großen Zahl an Kindern ein zweiter 
Übungsleiter eingesetzt werden muss. Arbeitsgemeinschaften, die für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen durchgeführt werden, werden aufgrund der besonderen Übungsleiterqualifikationen mit 
35,- € pro Einheit vergütet.  
 

Hinweis:  
Dieser Antrag und das Konzept sind 
rechtzeitig vor Beginn der Kooperation 
einzureichen.  
Antragsstellungen sind möglich zum:  
28.05. und 01.11.d.J für das kom-
mende  
Schul-/Halbjahr 



 
5. Bei Arbeitsgemeinschaften, die im Rahmen der Regularien eines Sportfachverbandes im Spielbe-
trieb oder bei Sportveranstaltungen außerhalb des AG-Betriebes stattfinden, werden die Extraeinhei-
ten analog der AG-Förderung bezuschusst.  
 
6. Abrechnungen durch die Vereine sollen alle drei Monate erfolgen. Abrechnungen für das jeweilige 
Kalenderjahr müssen bis zum Jahresende desselben Jahres erfolgen. Verspätet eingegangene Ab-
rechnungen werden nicht mehr bearbeitet.  
 
7. Die Vereine stellen sicher, dass beim Einsatz der Übungsleiter alle gesetzlichen Bestimmungen und 
Bedingungen eingehalten werden. Jeder Übungsleiter hat den Verhaltenskodex zum Kindeswohl des 
Landessportbundes Hessen zu unterzeichnen und dem Verein vorzulegen. Auf Verlangen erhalten die 
Bildungseinrichtungen eine Kopie des unterschriebenen Kodex.  
 
 
 

Daten der Kooperationspartner 
 

Schule/ Kita 
 
 

Verein 

Titel des Projektes / der Maßnahme  
 
 

 

Inhalt 
 
 

 

Geplante Teilnehmerzahl     Gesamt     weiblich 
 
      

männlich 

Dauer des Projektes / der Maßnahme  
von                            bis 
 
 

Gesamtstunden des Angebotes 

Ort der Durchführung  
 
 

 

Verantwortliche/r Ansprechpartner/in 
der Schule 
 
 

Verantwortliche/r Ansprechpartner/in  
des Kooperationspartners:  

Marburg, den  
 
 
Unterschrift von der Schule 

 
 
 
Unterschrift des Kooperationspartners 

 
 
 
Marburg, den  

 
 
 
Unterschrift Fachdienst Sport der Stadt Marburg  
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